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3 SONDERVORSCHRIFTEN FÜR EINZELNE SCHUTZOBJEKTE 

Art. 7 Naturschutzzone feucht, trocken und Amphibien 

2 In den Naturschutzzonen sind Aktivitäten und Vorkehrungen, welche die Tier- und Pflanzenwelt gefährden kön-

nen, untersagt. Ausnahmen sind die Bekämpfung von invasiven Neobiota oder Problempflanzen gemäss Art. 58 

Abs. 3 DZV und Eingriffe für Aufwertungsmassnahmen. Neben den allgemeinen Zonenvorschriften gelten für die 

Naturschutzzonen folgende Nutzungsbeschränkungen: 

e) Bestehende Bauten und Anlagen zur Strom- oder Trinkwasserversorgung sowie Werkleitungen dürfen 

weiterhin genutzt und instandgehalten werden. Der Unterhalt ist dem Bezirk vorgängig zu melden und hat 

wenn möglich ausserhalb der Vegetationszeit zu erfolgen. Neue Wasserfassungen dürfen nur erstellt 

werden, sofern damit dem Zweck der Naturschutzzone nicht entgegengewirkt wird; 

 
 
Verzeichnis der Schutzobjekte 

Verzeichnis Naturschutzzone feucht 
Objekt-
Nr. Flurname Bedeutung Parzellen Fläche 

[a] Lebensraumbeschrieb 

NF28 Chrüzegg;  
Vorder Bawald kommunal 707; 708; 709; 

710; 711 10 17 Kalkreiche Kleinseggenriede (Caricion davallianae) 
in einer Waldlichtung, südliche Fläche artenreicher 

Verzeichnis Naturschutzzone trocken 
Objekt-
Nr. Flurname Bedeutung Parzellen 

Fläche 
[a] Lebensraumbeschrieb 

NT04 Holgass Schwar-
zenbach kommunal 4061 332 14 19 Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen (Mesobromion) 

Verzeichnis Hecke, Feld- und Ufergehölz 
Objekt-
Nr. 

Flurname Bedeutung Parzellen Länge 
[m] 

Lebensraumbeschrieb 

HFU77 Chestenenbäum kommunal 770; 757 89 Hochhecke  

 




